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Beschluss zu VO/GV11/2009-085
(Beratungsergebnis der Vorlage im entscheidenden Gremium)

Beratung und Beschlussfassung zur Bildung der Wahlbereiche in 
Ventschow

Übersicht zur Beratung:

02.02.2009 Gemeindevertretung SI/11/GV11-32 ungeändert beschlossen

Beschluss:

02.02.2009 Gemeindevertretung Ventschow

Herr Rohde erläutert die Beschlussvorlage und begründet die Dringlichkeit. 

Sodann wird darüber abgestimmt.

Beschluss:
Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 und 2 Kommunalwahlgesetz vom 13. Oktober 2003, 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften den 
Verfassungsschutz betreffend vom 28.01.2009 (GVOBl. M-V S. 82) wird die Gemeinde 
Ventschow in ein Wahlbereich eingeteilt.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
davon besetzte Mandate: 7
davon Anwesende: 6
Ja- Stimmen: 6
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

Linke
Bürgermeister 
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